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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

01.07.1930 

Geschäftszahl 

0218/30 

Rechtssatz 

§ 9 VStG bestimmt lediglich, wer als Subjekt der Übertretung zu betrachten ist, ändert aber nichts an den 
Bestimmungen des § 5 VStG über die Schuldfrage. Die Verwaltungsbehörde ist daher mit der iSd § 9 VStG 
vorgenommenen Feststellung des für eine Rechtsverletzung verantwortlichen Subjektes durchaus nicht der 
Aufgabe enthoben, auch zu untersuchen, ob im fraglichen Falle diesem Verantwortlichen auch eine der im § 5 
VStG festgesetzten Fall zu prüfen, ob bei Bestehen des objektiven Tatbestandes der geschehenen Übertretung 
und des hiefür verantwortlichen Organes auch der subjektive Tatbestand eines Verschuldens desselben iSd § 5 
VStG zutrifft. * 
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BEA: Mannlicher, 07te Auflage, S 989 

Beachte 

Mannlicher, 07te Auflage, S 989 
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